
Vertrag zur Gewährung von Zuschüssen

zwischen

1) Landkreis Cuxhaven, vertreten durch den Landrat Kai-Uwe Bielefeld, Vincent-Lübeck-
Straße 2, 27474 Cuxhaven,

2) Stadt Cuxhaven, vertreten durch den Oberbürgermeister Dr. Ulrich Getsch, Rathausplatz 1,
27472 Cuxhaven,

3) Gemeinde Wurster Nordseeküste, vertreten durch den Bürgermeister Marcus ltjen,
Westerbüttel 13, 27639 Wurster Nordseeküste

-nachfolgend Zuschussgeber

und

der Flughafen-Betriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH, vertreten durch den
Geschäftsführer Thomas Lötsch, Walter-Carstens-Straße 1, 27639 Wurster Nordseeküste

-nachfolgend Zuschussnehmerin

§ 1 - Aufteilung der Zuschüsse unter den Zuschussgebern

Die Zuschussgeber sind Gesellschafter der Zuschussnehmerin. Der Geschäftsanteil des
Zuschussgebers zu 1) beträgt 69,38 %‚ des Zuschussgebers zu 2) 7,89 % und des
Zuschussgebers zu 3) 517 %.
Von den nach diesem Vertrag zu gewährenden Zuschuss trägt der Zuschussgeber zu 1)
umgerechnet auf seine Geschäftsanteile 84,16 %‚ der Zuschussgeber zu 2) 9,57 % und der
Zuschussgeber zu 3) 6,27%.

§ 2 - Bedingt rückzahlbarer Zuschuss zur Deckung des Jahresfehlbetrages

Die Zuschussgeber gewähren gemeinsam der Zuschussnehmerin einen Zuschuss in Höhe
des Jahresfehlbetrages des jeweiligen von der Gesellschafterversammlung festzustellenden,

geprüften nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufzustellenden
Jahresabschlusses.

Der Zuschussbetrag wird von den Zuschussgebern in zwei Abschlägen, und zwar jeweils zum
01.06. und 01.12., in Höhe von 50 % gewährt. Die Höhe des Abschiages errechnet sich
anhand des Wirtschaftsplanes der Zuschussnehmerin für das entsprechende Jahr.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das entsprechende Wirtschaftsjahr wird die
genaue Höhe des Zuschusses ermittelt. Die Zuschussgeber verpflichten sich, eventuelle
Differenzbeträge zum bereits gezahlten Abschlag unverzüglich nach Vorlage des
Jahresabschlusses nach zu gewähren. Überschießen die gewährten Abschläge die ermittelte
Zuschusshöhe, so werden diese auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.

Gewährte Zuschüsse sind zurückzuzahlen, wenn innerhalb von 5 Jahren nach Ende des
Jahres, für das der Jahreszuschuss geleistet worden ist,



a) die Gesellschaft Gewinne erwirtschaftet hat. Die Rückzahlung hat bis zur Höhe des
Gewinnes zu erfolgen. Ausgenommen hiervon sind 10 ¾ des erwirtschafteten Gewinns
zur Tatigung notwendiger Investitionen zum Erhalt des Flughafenbetriebes und der
Flughafeninfrastruktur.

b) die Gesellschaft Insolvenz angemeldet hat oder die Liquidation der Gesellschaft
beschlossen worden ist.

§ 3 - Wirksamkeit und Laufzeit des Vertrages 1 Aufhebung des Vertrages zur
Gewährung von Gesellschafterdarlehen vom 21 .06.2016

Der Vertrag beginnt rückwirkend ab dem 01.01.2017 und wird auf unbestimmte Zeit

geschlossen.

Dieser Vertrag ersetzt den Vertrag zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen vom

21.06.2016.

Der Vertrag ist jährlich mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Jahresende kündbar.

§ 4 - Abwicklung des Darlehnsvertrages vom 21.06.2016

Die Zuschüsse für die Jahre 2017 und 2018 sind der Zuschussnehmerin nach Vorlage der

vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüften Abrechnungen der
Zuschussnehmerin und nach der Beschlussfassung der zuständigen Gremien unverzüglich zu
gewähren.

Die Zuschussnehmerin hat die gezahlten Darlehen für die Jahre 2017 und 2018 den

Gesellschaftern unverzüglich nach Vorlage der geprüften Abrechnungen der Zuschüsse und

nach der Beschlussfassung der zuständigen Gremien zu erstatten.

Eine Verrechnung der Beträge wird gestattet.

§ 5 - Zuschussobergrenzen

Die Obergrenze für die von den Zuschussgebern zu gewährenden Zuschüsse zur Deckung

des Jahresfehlbetrages wird auf insgesamt 300.000,- € jährlich festgelegt.

§ 6 - Vertragsänderungen

Deklaratorisch wird festgehalten, dass Änderungen dieses Vertragswerkes der Zustimmung

aller Vertragsbeteiligten bedürfen. Alle Anderungen sind schriftlich festzuhalten.



Cuxhaven, den (Landkreis Cuxhaven)

Cuxhaven, den ‘(Stadt Cüxhaven)

Cuxhaven, den Nordseeküste)

Cuxhaven, den 4 (Flughafen-Betriebsgesellschaft
Cuxhaven/Nordholz mbH)


